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1 Einleitung 

Der Umweltbericht wird auf der Basis einer Umweltprüfung gemäß der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und 
§ 2a BauGB sowie § 4c erstellt. Er dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung 
des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten und Unter-
suchungen. An Gutachten und Fachbeiträgen für die Umweltprüfung liegen der Landschaftsplan für 
die Samtgemeinde Lühe (2018), der Landschaftsrahmenplan des Landkreis Stade (2014) und der Jah-
resbericht 2019 zur Luftreinhaltung in Niedersachsen vor. Darüber hinaus liegen die Unterlagen des 
Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 16 vor.  
Der vorliegende Umweltbericht enthält auch die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft. 
Für die Bewertung der Umweltauswirkungen wird teilweise von den Ausweisungen des B-Plans Nr. 16 
und einer Ortsbegehung ausgegangen. Das heißt, der aktuelle Umweltzustand vor Ort bzw. der nach 
Planrecht vorliegende Zustand wird betrachtet und die Auswirkungen der Planaufstellung auf diesen 
bewertet. 
 

1.1 Beschreibung des geplanten Vorhabens 

Anlass für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 ist die Schaffung weiterer Wohnbauflächen im 
Ortsteil Twielenfleth der Gemeinde Hollern-Twielenfleth der Samtgemeinde Lühe aufgrund von neuen 
Mindestabständen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von umstehenden Ge-
bäuden und Anwohnern. Hierfür soll der bereits bestehende Bebauungsplan der aktuellen Rechtslage 
angepasst und nun nicht mehr benötigte Abstandfläche zum Obstbau durch zusätzliche Wohnflächen 
ersetzt werden. Das Plangebiet wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche für den Obstanbau genutzt.  
Das Plangebiet mit einer Größe von insgesamt ca. 2,8 ha grenzt im Osten und Süden an landwirtschaft-
lich genutzte Flächen für den Obstanbau und im Norden an die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
gemischten Bauflächen entlang der Mühlenstraße und der Straße Twielenfleth Am Deich. Unmittelbar 
westlich grenzt die westliche Bebauung des Mühlenwegs an das Plangebiet. Zwei Wohngebäude be-
finden sich bereits im nordwestlichen Bereich. 
Mit der ersten Änderung dieses Bebauungsplans wird der Bebauungsplan Nr. 16 „Östlich des Mühlen-
weges“ der Gemeinde Hollern-Twielenfleh überplant. Der B-Plan Nr. 16 wird nicht aufgehoben.  
Der Geltungsbereich der vorliegenden Planung ist in der Neubekanntmachung des gültigen Flächen-
nutzungsplans (FNP) aus dem Jahr 2019 als Wohnbauflächen dargestellt. Nördlich und westlich gren-
zen Wohnbauflächen an. Die östlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen werden als 
Obstbauflächen genutzt. Entlang des Mühlenwegs verläuft eine Radwegverbindung. In der Wohnbau-
fläche westlich des Mühlenwegs verläuft eine Leitung zur Sammlung von Schmutzwasser. 
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Abbildung 1: Quelle: Luftbild mit der ungefähren Lage des Plangebiets (rot umrandet) (Quelle: @ Esri, Digi-
talGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the 
GIS User Community ). 

1.2 Planungsrelevante Umweltschutzziele und ihre Berücksichtigung 

Maßstab für die Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen sind diejenigen Vorschriften des 
Baugesetzbuchs, die die Berücksichtigung der umweltschützenden Belange in der planerischen Abwä-
gung zum Gegenstand haben sowie die in den Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, soweit sie für den Bauleitplan von Bedeutung sind.  
Das Plangebiet liegt weder innerhalb, noch an der Grenze eines Schutzgebietes. Das nächstgelegene 
Schutzgebiet ist das ca. 400 m östlich liegende Naturschutzgebiet „Elbe und Inseln“ (LÜ 00345), wel-
ches zugleich Teil des FFH-Gebietes „Unterelbe“ (EU-Kennzahl 2018-331) ist. Das nächstgelegene EU-
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Vogelschutzgebiet ist die ca. 9,5 km nördlich liegende „Unterelbe“ (DE121-401). Eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist nicht erforderlich, da das geplante 
Vorhaben keine Auswirkungen auf die Schutzgebiete haben wird. Sonstige flächige Schutzansprüche 
nach Naturschutzrecht liegen in den Plangeltungsbereichen und angrenzend nicht vor. 
Im Rahmen der Bearbeitung der Schutzgüter wird übergeordnet auf den Landschaftsrahmenplan für 
den Landkreis Stade und das Regionale Raumordnungsprogramm sowie standort- und vorhabenbezo-
gen auf den Landschaftsplan zurückgegriffen. Die für das Gebiet formulierten Aussagen und Planungs-
ziele werden nachfolgend jeweils im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter aufgeführt.  
 
Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2013 (RROP) für den Landkreis Stade in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 19.10.2017 ist der westliche Teil des Plangebiet als nachrichtliche Darstellung 
mit der Kennzeichnung des Vorranggebiets „Vorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherter Be-
reich“ und der östliche Teil als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (auf Grund hohen, natürlichen 
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials) gekennzeichnet.  
Das in ca. 310 m Entfernung im Osten gelegene Natura 2000 Gebiet „Unterelbe“ ist aufgrund seiner 
internationalen Bedeutung entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu sichern. Das genannte 
Gebiet ist jedoch von den Veränderungen durch diese Bauleitplanung nicht betroffen. 
 
Das Plangebiet liegt in der Kulturlandschaft Altes Land, zu der das RROP ebenfalls Aussagen trifft. Dem-
nach sind die Kulturlandschaften des Alten Landes zu erhalten und zu pflegen, Planungen sind auf die 
typischen Kennzeichen der Kulturlandschaften abzustimmen. Außerdem ist die Erhaltung und Entwick-
lung der Kulturlandschaft Altes Land und die Bewerbung für die „UNESCO-Welterbe-Liste“ als orga-
nisch entwickelte, andauernde Kulturlandschaft zu unterstützen.  
Durch die Festsetzungen im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe in der Fassung der Neube-
kanntmachung aus dem Jahr 2019 als Wohnbauflächen, wird den Darstellungen des Raumordnungs-
programms nicht widersprochen. Der Ausweisung neuer Wohngebiete angrenzend an die bestehende 
Bebauung wird an diesem Standort Vorrang vor der landschaftlichen Nutzung gegeben. Es werden 
landwirtschaftliche Flächen überplant, die für die landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr benötigt 
werden und somit für die vorgesehene Nutzung zur Verfügung stehen. 
Im Norden grenzt das Plangebiet unmittelbar an eine überörtliche Hauptverkehrsstraße, die K 39, an. 
Zum Osten und Westen hin ist gemischte Baufläche dargestellt. Westlich, östlich und südlich im rück-
wärtigen Bereich des Plangebiets sind Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Östlich ist dem Plan-
gebiet benachbart ein Baudenkmal gemäß §3 Abs. 2 Nds. Denkmalschutzgesetz dargestellt.  
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 Stundenzettel Stundenzettel 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe (Stand: 2019), mit 
Kennzeichnung des Plangebietes (rote Umrandung); W = Wohnbaufläche, M = gemischte Bauflä-
che; D = Baudenkmal (o. Maßstab). 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade von 2014 stellt in der Karte 1 „Arten und Biotope“ 
für das Plangebiet Siedlungsbereich und Obstbaumplantage dar. Entlang der östlichen Grenze verläuft 
artenarmes Intensivgrünland.  
In Karte 2 „Landschaftsbild“ ist das Plangebiet als Siedlungsgebiet ohne Bewertung dargestellt. 
Gemäß Karte 3 „Biotopverbund“ befindet sich das Plangebiet in einem Schwerpunktraum für die lokale 
Biotopvernetzung eines engmaschigen, arten- und strukturreichen Gewässernetzes im Alten Land. 
In Karte 4 „Zielkonzept“ liegt der Plangebiet in dem Zielkategoriegebiet ZK4 -Obst (umwelt- und natur-
verträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter). Der nörd-
liche und südliche Teil des Plangebiets gehört teilweise zu dem Zielkategoriegebiet ZK5-Siedlungsge-
biete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation. Außerdem ist das Plangebiet Teil des 
großflächigen Schwerpunktraums zur Sicherung und Entwicklung von Vernetzungsstrukturen mit be-
sonderer ökologischer und/oder kulturhistorischer Bedeutung im Alten Land. 
Karte 5 zeigt „Maßnahmen“. Hieraus geht hervor, dass im Bereich des Plangebiets besondere Anfor-
derungen an den Obstbau zur Sicherung und Entwicklung von Vernetzungsstrukturen mit ökologischer 
und/oder kulturhistorischer Bedeutung im Alten Land gestellt werden. 
 
Es besteht ein Landschaftsplan der Samtgemeinde Lühe aus dem Jahr 2018. Die Karte Ziele und Maß-
nahmen stellt den nördlichen Bereich als Siedlungsbereich, bzw. überwiegend traditionelle Dorfstruk-
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turen als Marsch- oder Deichhufensiedlungen mit Empfehlung zum Erhalt des traditionellen Dorfbil-
des. Im südlichen Bereich sind geschlossene Obstanbaukulturen mit der Empfehlung zum extensiven, 
das historische Landschaftsbild erhaltendem Anbau in Hochstammkulturen.  
 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung der Planung 

Für die einzelnen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu betrachtenden Belange des Umweltschutzes erfolgt 
nachfolgend jeweils eine Beschreibung und Bewertung des gegenwärtigen Umweltzustandes sowie 
eine Einschätzung der Auswirkungen bei Realisierung des geplanten Vorhabens. Teilweise wird auf 
vom MUEBK (2020) veröffentlichte Daten zurückgegriffen. 

2.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter gesunden Umwelt-
bedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten. 
Durch § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Nach § 1 
Abs. 4 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Er-
holung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 
Das Schutzgut Mensch ist über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutzgütern verbun-
den. Menschen beziehen ihre Nahrung aus der landwirtschaftlichen Produktion und sind letztlich von 
den Bodeneigenschaften abhängig. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Luft 
vorhanden. Auswirkungen, die zunächst bei anderen Schutzgütern erscheinen, können über die Nah-
rungskette oder über die Trinkwassergewinnung Rückwirkungen auf die Menschen haben. Zwischen 
der Erholungsnutzung und dem Schutzgut Landschaft (Teilfunktion Landschaftsbild) besteht zudem ein 
enger Zusammenhang. 
 
Bestand 
Die Wohnumfeld- und Erholungsfunktion in dem zu betrachtenden Raum wird erheblich von der obst-
baulichen Nutzung des Alten Landes geprägt. Unbebaute Flächen sind überwiegend landwirtschaftlich 
geprägt. Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich gegenüber der Straße Mühlenweg, sowie 
nördlich, direkt an das Plangebiet angrenzend. Es handelt sich um eingeschossige Einzelhausbebauung 
im nördlichen Bereich sowie auf anderer Straßenseite von der Straße Mühlenweg.  
Der westliche Teil des Plangebiets ist gemäß dem regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des 
Landkreises Stade als nachrichtliche Darstellung mit der Kennzeichnung des Vorranggebiets „Vorhan-
dene Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ gekennzeichnet. Der östliche Teil ist auf Grund 
seines hohen, natürlichen standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials als Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft gekennzeichnet.  
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In der Karte „Landschaftsbild“ des Landschaftsplans der Samtgemeinde Lühe ist eine Radwegverbin-
dung entlang der Straße „Mühlenweg“ dargestellt.  
Im RROP wird zum Küsten- und Hochwasserschutz folgende Aussage getroffen: Im Landkreis Stade 
besteht für die niedrig gelegenen Marsch- und Moorbereiche hinter der Hauptdeichlinie an der Elbe 
eine potenzielle Gefährdung. Da die Hauptdeichlinie des Küstenschutzes ständig unterhalten und an 
den neuesten Erkenntnisstand angepasst wird, ist die Überschwemmungswahrscheinlichkeit dieser 
Bereiche jedoch als sehr gering einzustufen. 
 
Auswirkungen 
Die geplante Wohnbebauung ist grundsätzlich geeignet, die Belastungen auf das Schutzgut Mensch zu 
erhöhen. Während der Bauphase ist temporär von einer erhöhten Lärmentwicklung auszugehen. Hin-
gegen ist anlagebedingt keine nennenswerte Lärmproblematik für die Nachbarschaft erkennbar, da 
bei der Beurteilung des Lärms, der von Wohngebieten ausgeht, im Regelfall von keiner schädlichen 
Umwelteinwirkung auszugehen ist. Lediglich die Qualität der Blickbeziehung in die freie Landschaft 
verliert für die jetzigen Anwohner östlich der Straße Mühlenweg durch die zusätzliche Bebauung an 
Qualität. Durch die aufgelockerte Bebauung werden Auswirkungen aber gemindert. Sie sind nicht als 
erheblich zu bewerten.  

2.2 Die auch für die landschaftsbezogene Erholung der Öffentlichkeit mit dem Fahrrad 
nutzbare Straße Mühlenweg bleibt erhalten und wird in der Nutzung nicht 
eingeschränkt.Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1-3 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten 
zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wieder-
besiedelungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzu-
wirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in 
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürli-
chen Dynamik überlassen bleiben. 

Nach Abs. 3 Nr. 5 des § 1 BNatSchG sind insbesondere wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebens-
gemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. 
 

2.2.1 Biotoptypen 

Es befinden sich gemäß Landschaftsrahmenplan keine Bereiche, die eine besondere Bedeutung für 
Arten und Lebensgemeinschaften inne haben in der Nähe des Plangebiets. Der intensive Obstanbau 
bestimmt als gartenbauliche Nutzung das Plangebiet. Es handelt sich um in Reihen gepflanzte kleine 
Spindelbüsche (Äpfel) in Monokultur mit intensiver Bodenbearbeitung. Zwischen den Baumstreifen 
werden die Vegetationsbestände der Fahrgassen mehrmals im Jahr gemäht, so dass sich Blühaspekte 
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der vorherrschenden Süßgräser nicht ausbilden können. Die vorherrschenden Biotoptypen haben zu-
meist künstlichen Charakter und zeigen eine naturferne Ausprägung (s. folgende Tabelle und Abbil-
dung).  
Lediglich die vorhandenen Marschgräben und die Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Stand-
orte mit einzelnen Bäumen oberhalb der Grabenböschung sind als bedingt naturferne Biotoptypen von 
allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz Standorte (Wertstufe III).  Diese Biotopstrukturen bilden 
Rückzugsräume für Flora und Fauna innerhalb der intensiv genutzten Obstanbauflächen. Die Biotopty-
pen des Plangebiets wurden durch eine Begehung am 04. September 2019 gemäß Drachenfels (2018) 
kartiert. Im Folgenden ist die Ausprägung der vorkommenden Biotoptypen beschrieben: 
 

Tabelle 1: Biotoptypen im B-Plangebiet 

Biotoptypen im Geltungsbereich des BP 16 
Wertstufe 

Drachenfels (2018) 
EOB  
Obstbaumplantage  

2.0815,59 m² I 

FGR  
Nährstoffreicher Graben 

1.991,87 m2 III 

GRA  
Artenarmer Scherrasen 

532,55 m² I 

OEL  
Locker bebautes Einzelhausgebiet 

1847,59 m² I 

 OEL/GRA  
Locker bebautes Einzelhausgebiet/Artenarmer 
Scherrasen 

777,18 m² I 

OVS  
Straße 

1982,14 m² I 

UHM/HBE 
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte /Sonstiger Einzelbaum 

484,01 m² III 
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Abbildung 3: Biotoptypen im Plangebiet, rote Linie – Geltungsbereich, grüne Punkte – Eingemessener Baum im 
Böschungsbereich 
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Auswirkungen 
Durch die Realisierung des vom B-Plan vorbereiteten Bauvorhabens werden keine nach Naturschutz-
recht schützenswerten Gebiete beeinträchtigt. Zur Bewertung und Ermittlung der aus dem Eingriff re-
sultierenden Planungskonsequenzen kann also die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung herangezo-
gen werden. 
Die Flächeninanspruchnahme führt zu einem direkten Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere auf 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche. In den Bereichen, wo Boden völlig versiegelt wird, kommt es zu 
einem Totalverlust von Bodenfauna und -flora. Die Veränderung bzw. Überbauung von Flächen mit der 
Wertstufe II (allgemeine bis geringe Bedeutung für den Naturhaushalt) ist in der Regel als nicht erheb-
liche Beeinträchtigung des Schutzguts Tiere und Pflanzen zu bewerten. Eine Kompensation wird in Zu-
sammenhang mit den Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden erreicht. Die dort erfolgenden 
Maßnahmen entfalten ebenfalls eine positive Wirkung auf Tiere und Pflanzen, so dass mögliche Beein-
trächtigungen auf diese Wiese adäquat aufgefangen werden.  
Auf den Flächen der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) ergeben sich hingegen erhebliche Beein-
trächtigungen (Biotopverluste) des Schutzgutes Pflanzen und Tiere, so dass hierfür Ersatzlebensräume 
geschaffen werden müssen.  
 

2.2.2 Artenschutz 

Die durch die Planung vorbereiteten Eingriffe können grundsätzlich die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG tangieren. Hiernach ist es verboten: 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 1), 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Abs. 1 Nr. 2), 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 3), 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. (Abs. 1, Nr. 4). 

Der § 44 des BNatSchG bestimmt somit für streng geschützte Arten weitergehende Zugriffsverbote als 
für besonders geschützte Arten. Die Begriffe besonders und streng geschützte Arten sind in § 7 Abs. 2 
Nr. 13 und 14 BNatSchG geregelt. Grundsätzlich zählen beispielsweise zu den besonders geschützten 
Arten alle europäischen Vogelarten, alle heimischen Säugetierarten mit Ausnahme einiger Neozooen 
und einiger „schädlicher“ Nagetierarten sowie alle europäischen Amphibienarten. Streng geschützte 
Arten sind immer auch besonders geschützt.  
Absatz 5 des § 44 BNatSchG schränkt die Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung bei nach § 
15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbaren Beeinträchtigungen, die nach § 17 Abs. 1. oder Abs. 3 BNatSchG 
zugelassen werden oder durch eine Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (stark vereinfacht: Vorhaben, bei denen die Eingriffsregelung korrekt be-
achtet wurde) in folgender Weise ein: 
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- Es ist lediglich zu prüfen, ob Verbotstatbestände für die Tier- und Pflanzenarten des An-
hangs IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) oder für europäische Vogelarten 
vorliegen können. Ausgenommen sind damit auch alle national streng oder besonders ge-
schützten Arten, wenn sie nicht die oben genannten Kriterien erfüllen. Durch das seit dem 
01.03.2010 geltende BNatSchG werden darüber hinaus in Zukunft auch Arten zu betrachten 
sein, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem 
Maße verantwortlich ist (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Diese so genannten „Verantwortungs-
arten“ werden per Rechtsverordnung erlassen werden und sind dann Bestandteil der zu be-
trachtenden Spezies. Die entsprechende Verordnung liegt jedoch bislang noch nicht vor. 

- Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot liegt nicht vor, wenn sich das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 
nicht vermieden werden kann. 

- Das Verbot der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten gilt nur soweit deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 
erfüllt wird. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise zur Neuschaffung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und ihrer ökologischen Funktionen können grundsätzlich aner-
kannt werden. 

- Das Verbot der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 gilt bei Eingriffsvorhaben für die 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder für europäische Vogelarten, sofern sich damit 
der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Alle Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie sind gleichzeitig streng geschützt. 

- Bei Pflanzenarten des Anhangs IV tritt ein Verbot bei der Zerstörung und Beschädigung von 
Lebensräumen nur ein, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht 
erhalten werden kann.  

Vorliegend sind die Bedingungen der Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG von den Planungen er-
füllt, so dass die oben aufgeführten Einschränkungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten.  
Ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nicht vermeidbar, so sind nach § 45 BNatSchG Ausnahmen 
möglich. Um eine Ausnahme zu erwirken, müssen die folgenden drei Bedingungen erfüllt sein: 

- Das Eingriffsvorhaben muss aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, die auch wirtschaftlicher Art sein können, notwendig sein. 

- Zumutbare Alternativen dürfen nicht gegeben sein. 
- Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf sich durch den Eingriff nicht verschlech-

tern. 

Weiterhin wäre eine Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG gemäß § 67 BNatSchG denkbar. 
Hierzu müsste z.B. eine „unzumutbare Belastung“ vorliegen. 
 

2.2.2.1 Fledermäuse  

Sämtliche europäische Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet. Von den 
heimischen Fledermäusen werden als Sommerquartiere Baumhöhlen, Spalten hinter abstehender 
Rinde an alten oder toten Bäumen sowie Fels- und Gebäudespalten (Mauerspalten, Verkleidungen, 
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Fensterläden u. ä.) oder große Dachstühle genutzt. Winterquartiere müssen frostsicher sein. Es wer-
den ebenfalls Baumhöhlen, Fels- und Gebäudespalten, (oft feuchte) Keller, Stollen u. ä. sowie natürli-
che Höhlen (z.B. Kalkberghöhle) genutzt.  
Die Bäume im Plangebiet sind zu vital oder besitzen keine entsprechende Altersstruktur, als dass hier 
eine Quartierseignung für Wochenstuben oder Winterquartiere vermuten werden könnte. Es ist ledig-
lich eine Nutzung von Tagesverstecken und Zwischenquartieren denkbar. 
 
In der folgenden Tabelle sind die grundsätzlich im betrachteten Naturraum Niedersachsens potentiell 
vorkommenden Arten aufgeführt. Die Auswahl der Fledermausarten erfolgte nach ihren Verbreitungs-
arealen und Habitatansprüchen gemäß der Vollzugshinweise zum Schutz von Säugetierarten (Nieder-
sächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz NLWKN 2010). Die Arten werden in Bezug auf die 
nach Artenschutzrecht möglichen Verbotstatbestände betrachtet und bei Erforderlichkeit nötige Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich dargestellt. Sollten einer oder mehrere 
Verbotstatbestände nicht vermeidbar sein, wird eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich. 
 

Tabelle 2: Im Plangebiet aufgrund ihrer Verbreitung potenziell vorkommende Fledermausarten 

Ar
tn

am
e 

Er
ha

ltu
ng

sz
us

t. 
at

la
nt

is
ch

 

Er
ha

ltu
ng

sz
us

t. 
ko

nt
in

en
ta

l 

RL
 D

 

RL
 N

DS
 

An
h.

 IV
 F

FH
-R

L 

Q
ua

rt
ie

re
 

Be
m

er
ku

ng
en

 

Braunes Langohr 

Plecotus auritus  
u u V 2 x 

Baumhöhlen (SQ) 
Eiskeller (WQ) 
Dachboden (WQ) 

Verbreitet. Fehlt lediglich im 
höheren Harz- und Sollinglagen 
und in Küstennähe. Vorkom-
men im Plangebiet theoretisch 
möglich, aber sehr unwahr-
scheinlich. Maximal wird das 
Plangebiet als Jagdgebiet ge-
nutzt. 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus u u g 2 x 

Dachboden (SQ) 
Außenfassade (SQ) 
Baumhöhlen (WQ) 

Landesweit verbreitet, ausge-
sprochene Hausart, Vorkom-
men innerhalb des Plangebie-
tes nicht unwahrscheinlich, 
Nutzung des Plangebietes als 
Jagd- und Durchflugsgebiet 
denkbar. 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula u u V 2 x 

Baumhöhlen (SQ) 
Baumhöhlen (WQ) 

Zahlreich im Hochland, im Tief-
land vermutlich ebenfalls weit 
verbreitet, lediglich in waldar-
men Bereichen weniger stark 
vertreten. Nutzung des Plange-
bietes als Jagd- und Durchflugs-
gebiet denkbar. 
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Kleine Bartfledermaus 

Myotis mystacina 
s u V 2 x 

Spalten Außenfassade 
(SQ) 
Höhlen, Stollen (WQ) 

Im Bergland zerstreut bis ver-
breitet, ansonsten eher mäßig 
vorhanden. Noch nicht in Küs-
tennähe und entlang der Ems 
vorhanden. Nutzung des Plan-
gebietes als Jagd- und Durch-
flugsgebiet denkbar, aber nicht 
wahrscheinlich. 

Kleiner Abendsegler 

Nyctalus leisleri  
u s D 1 x 

Baumhöhlen (SQ) 
Baumhöhlen (WQ) 

Zerstreut im Bergland, im Tief-
land offenbar etwas weniger 
und nicht in Ostfriesland und 
an der Unterems nachgewie-
sen. Nutzung des Plangebietes 
als Jagd- und Durchflugsgebiet 
denkbar, aber wenig wahr-
scheinlich. 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus s s D N x 

Außenfassade (SQ) 
Mauerspalten (WQ) 

Differenzierung von Zwergfle-
dermaus schwierig; hausbe-
wohnende Art, Vorkommen im 
Plangebiet nicht unwahr-
scheinlich, Nutzung des Plan-
gebietes als Jagd- und Durch-
flugsgebiet möglich. 

Rauhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii g s * 2 x 

Baumhöhlen, Gebäude 
(SQ/WQ) 

Zerstreut und wohl in allen Tei-
len des Landes vorhanden, al-
lerdings in Wäldern oder Wald-
nähe. Vorkommen im und um 
das Plangebiet denkbar. 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii g u * 3 x 

Baumhöhlen (SQ) 
Höhlen, Bunker (WQ) 
 

Weit verbreitet; eng an grö-
ßere Wasserflächen gebunden, 
Vorkommen im und um das 
Plangebiet denkbar aber wenig 
wahrscheinlich, Nutzung des 
Plangebietes als Durchflugs- 
und Jagdgebiet möglich. 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus g g * 31 x 

Außenfassade (SQ) 
Mauerspalten (WQ) 

Differenzierung von Mücken-
fledermaus schwierig; hausbe-
wohnende Art; Vorkommen im 
oder um das Plangebiet wahr-
scheinlich, Nutzung des Plan-
gebietes als Jagd- und Durch-
flugsgebiet denkbar. 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Heckenroth et al. 1991), RL D = Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (Meinig et al. 
2009): 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V= Vorwarnliste; D = Daten defizitär, G = Gefährdung 
anzunehmen, Status unbekannt; N = keine Angabe, da noch nicht als Art definiert; * = ungefährdet; Anh. IV FFH-RL = Anhang 
IV der FFH-Richtlinie; Erhaltungszustand (Bewertung des Erhaltungszustands in der atlantischen und kontinentalen Region in 
Niedersachsen FFH-Bericht 2007 in NLWKN 2010): x = unbekannt, g = günstig, u = unzureichend, s = schlecht; Quartiere: (SQ) 
– Sommerquartier; (WQ) – Winterquartier  

 
1 Nach neueren Erkenntnissen würde die Art Zwergfledermaus in Niedersachsen als ungefährdet eingestuft wer-

den. (NLWKN 2010) 
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Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
Die Gehölze im Plangebiet besitzen keine entsprechende Altersstruktur als dass hier eine Quartierseig-
nung für Wochenstuben oder Winterquartiere vermutet werden könnte. Auch die Gebäude weisen 
kein Potenzial für Wochenstuben- und Winterquartiere auf. In den Gebäuden ist jedoch eine Nutzung 
als Tagesverstecke und Zwischenquartiere in Spalten denkbar. Der Verbotstatbestand kann daher im 
Zuge von Abrissmaßnahmen innerhalb des Frühjahres, Sommers und Herbstes nicht ausgeschlossen 
werden. Innerhalb dieser Periode sind Abrissarbeiten nur zulässig, wenn zuvor fachkundig sicherge-
stellt werden kann, dass die entsprechenden Gebäude nicht besetzt sind. Ein Abriss von Gebäuden ist 
derzeit nicht vorgesehen. Bei Abrissmaßnahmen innerhalb der Überwinterungszeit ist eine Gefahr der 
Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Die Überwinterungszeit umfasst 
im Allgemeinen die Periode vom 1.12. bis 28.2. Außerhalb von Quartieren werden Fledermäuse nicht 
durch die Bauarbeiten und den Betrieb der geplanten baulichen Anlagen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG beeinträchtigt. Kollisionen mit Gebäudekörpern (außer mit Windkraftanla-
gen) sind aus der Literatur nicht bekannt. Die Gefahr von Zusammenstößen mit Baumaschinen über-
steigt das allgemeine Lebensrisiko der oben genannten Arten nicht. Eine direkte Gefahr der Tötung 
besteht nicht.  Der Verbotstatbestand tritt nicht ein, wenn der Abriss von Gebäuden innerhalb der 
Winterruhe (1. Dezember bis 28. Februar) stattfindet.  
 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Prinzipiell sind die Anlage und der Betrieb von baulichen Anlagen geeignet, Störungen während den 
Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten von Fledermäusen auszulösen. 
So können beispielsweise Sperrwirkungen von Gebäudekomplexen die Wanderbewegungen zwischen 
den Jagdrevieren bzw. zwischen Tageseinständen und Jagdrevieren behindern. Allerdings kann in dem 
aktuellen Planungsfall davon ausgegangen werden, dass für die betroffenen Arten keine relevanten 
Flugrouten beeinträchtigt werden bzw. auch im Falle einer Betroffenheit ausreichend Ausweichmög-
lichkeiten bestehen, so dass kein Konfliktniveau erreicht wird, welches eine Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Populationen erwirken könnte. Temporäre Störungen durch Bauma-
schinen und Lärmentwicklung können zu gewissen Störungen führen, die jedoch auf einen relativ kur-
zen Zeitraum beschränkt bleiben. Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen sind daher nicht erfor-
derlich. Ein Verbotstatbestand tritt nicht ein. 
 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Wie oben erläutert, befinden sich in dem Gebiet weder geeignete Gebäude noch Bäume, die als Win-
ter- oder Wochenstubenquartier genutzt werden könnten. Die Zerstörung von Tagesverstecken (Ru-
hestätten) und Zwischenquartieren (potentielle Fortpflanzungsstätten) kann hingegen bei Abriss o. Ä. 
der Gebäude nicht ausgeschlossen werden. Solche Arbeiten sind derzeit allerdings nicht geplant. Je-
doch träte der Verbotstatbestand nur dann ein, wenn auch die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang verloren ginge. 
Im näheren Umfeld bleiben weiterhin große zusammenhängende Obstbauflächen und Gebäudestruk-
turen erhalten. Somit ist der Verlust als nicht gravierend anzusehen. Die ökologische Funktionalität für 
die Arten kann als nicht beeinträchtigt angesehen werden. 
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Weitere Maßnahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionalität des Raumes müssen nicht ergriffen 
werden. Der Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten tritt nicht ein. 

2.2.2.2 Europäische Vogelarten 

Auf Basis der vorliegenden Habitatzusammensetzung im Plangebiet und den Beobachtungen des Ver-
fassers vor Ort werden im Folgenden die potenziell vorkommenden Vogelarten samt ihrem jeweiligen 
Schutzstatus tabellarisch dargestellt. Die Arten werden hinsichtlich ihrer Betroffenheit durch die Pla-
nung gildebezogen betrachtet und einer Prüfung auf Verbotstatbestände nach Artenschutzrecht un-
terzogen. Die Einteilung der Arten in verschiedene Gilden (nach Brutbiologie eingeteilte ökologische 
Gruppen) dient dazu, im Rahmen der Analyse der Verbotstatbestände, die für die einzelnen Gilden 
jeweils geltenden Sachverhalte, detaillierter zu benennen. 
 

Tabelle 3: Im Plangebiet potenziell vorkommende europäische Vogelarten 

Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Arten, die vorwiegend Gebäudestrukturen nutzen 

Bachstelze Motacilla alba * 
Halbhöhlen-/ Nischenbrüter; Flächendeckend als Brutvogel vorhanden, 
gern in Anlehnung an Gebäude mit landwirtschaftlicher Funktion 

Dohle 
Coloeus  
monedula 

* 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Hausrotschwanz 
Phoenicurus 
ochruros 

* 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich; nutzt vorwiegend 
Gebäudestrukturen 

Haussperling 
Passer  
domesticus 

V 
Gebäude-/ Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch 
nicht optimal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Mauersegler Apus apus * 
Gebäudebrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht op-
timal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Mehlschwalbe Delichon urbicum V 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich; gern in Anlehnung an Ge-
bäude mit landwirtschaftlicher Funktion 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 
Gebäudebrüter; Vorkommen möglich; gern in Anlehnung an Gebäude mit 
landwirtschaftlicher Funktion 

Arten, die vorwiegend Gehölzstrukturen nutzen 

Amsel Turdus merula * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen, Vorkommen im Plangebiet wahrscheinlich 

Beutelmeise Remiz pendulinus * 
Boden-/ Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Birkenzeisig 
Carduelis 
flammea 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Blaumeise  * Flächendeckend vorhandener Brutvogel 

Bluthänfling 
Carduelis  
cannabina 

3 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Buchfink Fringilla coelebs * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Dorngrasmücke Sylvia communis * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Eichelhäher 
Garrulus  
glandarius 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Elster Pica pica * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 
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Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Feldsperling Passer montanus V 
Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Fitis 
Phylloscopus  
trochilus 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

Gartenbaumläu-
fer 

Certhia  
brachydactyla 

* 
Gehölzfrei-/ Gebäudebrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gartengrasmücke Sylvia borin V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus 

V 
Halbhöhlen-/ Gehölzfrei-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich, Habi-
tatausprägung jedoch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gelbspötter Hippolais icterina V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Girlitz Serinus serinus V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Grünfink 
Carduelis  
chloris 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Heckenbraunelle 
Prunella  
modularis 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Klappergras-mü-
cke 

Sylvia curruca * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Mäusebussard Buteo buteo * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Misteldrossel Turdus viscivorus * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Mönchsgrasmü-
cke 

Sylvia  
atricapilla 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Rabenkrähe Corvus corone * Überall verbreitet 

Ringeltaube 
Columba 
palumbus 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Rotkehlchen 
Erithacus  
rubecula 

* 
vorw. Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt 
vorwiegend Gehölzstrukturen 

Schwanzmeise 
Aegithalos  
caudatus 

* 
Gehölzfrei-/ Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Singdrossel 
Turdus  
philomelos 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Star 
Sturnus  
vulgaris 

3 
Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Stieglitz 
Carduelis 
carduelis 

V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Zaunkönig 
Troglodytes 
troglodytes 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

Zilpzalp 
Phylloscopus  
collybita 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

Goldammer 
Emberiza  
citrinella 

V 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen und Offenlandstrukturen 

Kohlmeise Parus major * 
Höhlenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölz-und Gebäudestrukturen 
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Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Arten, die vorwiegend Offenlandstrukturen nutzen 

Rohrammer 
Emberiza 
schoeniclus 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Offenlandstrukturen 

Sumpfrohrsänger 
Acrocephalus 
palustris 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Offenlandstrukturen 

Teichrohrsänger 
Acrocephalus  
scirpaceus 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Offenlandstrukturen 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Krüger & Nipkow 2015): 1-vom Aussterben bedroht, 2-stark gefährdet, 3-gefährdet, V-
Vorwarnliste, R-extrem selten, *-nicht geführt 

 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
Durch die Bebauungsplanung wird die Möglichkeit geschaffen Gehölzstrukturen zu entfernen. Im Zuge 
von Eingriffen innerhalb des Frühjahres und Sommers besteht die Gefahr Nestlinge bzw. brütende und 
hudernde Altvögel zu töten. Zur Vermeidung des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist die 
Beseitigung von Bäumen und Sträuchern und die Abschiebung des Oberbodens daher außerhalb der 
für die Avifauna sensiblen Brutzeiträume (1. März bis 30. September2) durchzuführen. Innerhalb der 
Brutperiode ist eine Baufeldräumung nur zulässig, wenn zuvor fachkundig sichergestellt werden kann, 
dass die entsprechenden Flächen nicht von brütenden Individuen besetzt sind.  
 
Gehölzbrütende Arten 
Durch die Bebauungsplanung wird die Möglichkeit geschaffen, einen Teil der Gehölzstrukturen zu ent-
fernen. Die Gehölze können von Vogelarten als Bruthabitate genutzt werden, so dass im Zuge von 
Fällmaßnahmen innerhalb des Frühjahres und Sommers die Gefahr von Tötungen der Nestlinge bzw. 
der brütenden und hudernden Altvögel besteht. Bei Räumung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit ist 
eine Gefahr der Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben. Für Altvögel, die 
fliehen können, besteht diese Gefahr nicht. Der Verbotstatbestand „Fang, Verletzung, Tötung“ ist so-
mit nur zu vermeiden durch eine Fällung der Bäume und Strauchbestände außerhalb der Brutzeit. Die 
Brutzeit umfasst im Allgemeinen die Periode vom 1.3. bis 30.9. Innerhalb dieser Periode ist eine Fällung 
der Gehölze nur zulässig, wenn fachkundig sichergestellt werden kann, dass die entsprechenden Ge-
hölze nicht von brütenden Individuen besetzt sind.  
 
Gebäudebrütende Arten 
Die oben getroffenen Aussagen zum Fällen von Gehölzen gelten sinngemäß auch für den Abriss von 
Gebäuden. 
 
Bodenbrüter 

 
2 Zur Definition der Brutzeit ist § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG heranzuziehen, hierin wird die Zeit, in der keine Bäume 

oder Gebüsche entfernt werden dürfen, auf die Periode 1.3.-30.9. festgelegt.  
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Die oben getroffenen Aussagen zum Fällen von Gehölzen gelten sinngemäß auch für die Freimachung 
des Baufeldes bzw. das Abschieben des Oberbodens. Potenziell können Bodenbrüter auch dort vor-
kommen, wo sich auch Gehölze befinden. 
 
Der Verbotstatbestand tritt nicht ein, wenn die Baufeldfreimachung, Fällung von Gehölzen sowie der 
Abriss von Gebäuden außerhalb der Brutzeiten (1. März bis 30. September) stattfinden. 
 
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Durch die Umsetzung der Planungen werden die Arten in ihrem Lebenszyklus gestört. Die Störungen 
beziehen sich auf Lärmauswirkungen sowie visuelle Effekte, die in der Hauptsache während der Bau-
phase entstehen. Da die überwiegende Zahl der Arten in Siedlungsnähe bzw. innerhalb von Siedlungen 
einen Lebensraum gefunden haben, sind die Störeffekte als relativ gering einzuschätzen und betreffen 
vorrangig die Baumaßnahmen, während derer lärmintensive Maschinen zum Einsatz kommen.  
Die meisten der potenziell vorkommenden Brutvogelarten sind verbreitete und häufige Arten, die auch 
in Siedlungsbereichen mit hoher Störungsfrequenz brüten, soweit geeignete Habitatstrukturen vor-
handen sind. Das Plangebiet ist bereits durch die Landwirtschaftsnutzung vorbelastet, sodass durch 
die geplanten Baumaßnahmen nicht von erheblichen Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungs-
zustand der Lokalpopulationen auszugehen ist. Zudem führen bei häufigen, weit verbreiteten Arten 
kleinräumige Beeinträchtigungen einzelner Individuen bzw. Flächenverluste einzelner Reviere nicht zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. Während der Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten sind ebenfalls keine erheblichen Störungen zu erwarten, da dem 
Gebiet diesbezüglich keine relevante Bedeutung zukommt.  
Unter den potenziell vorkommenden Arten sind jedoch auch drei Arten (Rauchschwalbe, Bluthänfling 
und Star), die in der Roten Liste von Niedersachsen in der Kategorie 3 (gefährdet) geführt werden. Ein 
Vorkommen der gebäudebrütenden Art Rauchschwalbe ist unwahrscheinlich, da sie für die Aufzucht 
der Brut eher Höfe und offene Ställe bevorzugt.  
Der Bluthänfling kommt potenziell in Obstbaumplantagen vor. Der Flächenverlust durch die Planauf-
stellung kann allerdings gut durch umgebende Ausweichhabitate aufgefangen werden. 
Ebenfalls unwahrscheinlich ist das Vorkommen des Stars. Dieser bevorzugt feuchte Wälder, findet al-
lerdings auch in Streuobstbeständen und Gebäuden Brutmöglichkeiten.  
Der Erhaltungszustand lokaler Populationen der potenziell vorkommenden Vogelarten wird durch die 
ggf. auftretenden Störungen nicht verschlechtert. Die Individuen werden die Beeinträchtigungen ent-
weder tolerieren, oder auf angrenzende und ausreichend vorhandene Ersatzlebensräume ausweichen. 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Störeffekten sind daher für diese Arten nicht erfor-
derlich. 
Der Verbotstatbestand der Störung § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt nicht ein.  
 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Auch bei einer Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit erfolgt eine Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für europäische Vogelarten, weil (durch Fällen von Bäumen, Sträu-
chern, Abschieben des Oberbodens etc.) sowohl unmittelbar Nester entfernt werden als auch die Re-
viere der entsprechenden Arten überplant werden. Jedoch tritt der Verbotstatbestand nur dann ein, 
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wenn auch die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 
Zusammenhang verloren geht. 
Im näheren Umfeld bleiben weiterhin große zusammenhängende Obstbauflächen erhalten. Somit ist 
der Verlust für Brutvögel als nicht gravierend anzusehen. Die ökologische Funktionalität für die Arten, 
die in der Obstplantage brüten, kann als nicht beeinträchtigt angesehen werden. 
Weitere Maßnahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionalität des Raumes müssen nicht ergriffen 
werden. Der Verbotstatbestand der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten tritt nicht ein. 
 

2.2.2.3 Amphibien 

Die Gräben bieten in Verbindung mit den angrenzenden Flächen potenziell geeignete Lebensräume 
für Amphibien. Der Moorfrosch wird im Anhang IV der FFH-RL geführt. Der Moorfrosch gilt nach der 
Roten Liste in Niedersachsen als gefährdet, bundesweit sogar als stark gefährdet. Das nächste kartierte 
Vorkommen des Moorfrosches laut Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade (2014) befindet 
sich im Helmster und Feerner Moor ca. 6,5 km südwestlich vom Plangebiet. Die im Plangebiet verlau-
fenden Gräben führen wenig oder nur temporär Wasser und sind teilweise stark beschattet oder zu-
gewachsen. Als Laichgewässer waren sie daher zum Zeitpunkt der Begehung ungeeignet. Laich oder 
Kaulquappen wurden nicht festgestellt. Zudem ist aufgrund des intensiven Obstanbaus im Gebiet und 
der Frequentierung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge ein Vorkommen des Moorfrosches unwahr-
scheinlich. Weitere nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Amphibienarten kommen ebenfalls 
nicht vor. 
 

2.2.2.4 Weitere Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In Niedersachsen kommen grundsätzlich die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Libellen-
arten Asiatische Keiljungfer, Grüne Mosaikjungfer, Grüne Flussjungfer, Große Moosjungfer, Östliche 
Moosjungfer, Zierliche Moosjungfer und Sibirische Winterlibelle vor (NLWKN 2016). Im Umfeld des 
Plangebiets kommen laut den Verbreitungskarten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN 2020) nur 
Grüne Mosaikjungfer und Große Moosjungfer vor.  
Das Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer aus der Gruppe der Libellen ist im Landschaftsrahmenplan 
von Stade im Ketzendorfer Forst mit Kronsberg und Menkensberg etwa 20 km südöstlich des Plange-
bietes und für das Helmstermoor, welches über 7 km südlich gelegen ist, eingetragen. Beide Vorkom-
men liegen somit außerhalb des Bewegungsradius der Tiere, der laut Bundesamt für Naturschutz bei 
4 km um das nächste Fortpflanzungsgewässer liegt. Die Art bevorzugt mesotrophe Weiher, Altwässer 
und Gräben in Niederungen und Flusstälern mit Krebsscherenbeständen. Die Gräben des Plangebiets 
sind ungeeignet, da diese Libellenart stets an die Krebsschere gebunden ist. Diese Pflanze spielt eine 
große Rolle bei der Eiablage und dient als Schutz und Rückzugsort der Larven bei ihrer Entwicklung 
(BfN 2020). Die Gräben im Bereich des Plangebiets weisen keine Krebsscheren auf, so dass ein Vor-
kommen ausgeschlossen werden kann. 
Die zweite potenziell vorkommende Libellenart ist die Große Moosjungfer. Sie kommt laut Land-
schaftsrahmenplan im Feerner Moor und im Hohen Moor vor. Beide Standorte sind über 8 km vom 
Plangebiet entfernt. Diese Entfernung kann von der Großen Moosjungfer durchaus überwunden wer-
den (BfN 2020). Die Große Moosjungfer bevorzugt oligo- bis mesotrophe Moorrandbereiche wie Laggs, 
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Gräben und Torfstiche. Die Gräben im Plangebiet sind eutroph und aufgrund ihrer geringen Wasser-
qualität für diese Arten nicht geeignet. Ein Vorkommen kann demnach ausgeschlossen werden. 
 
Das Vorkommen weiterer gewässergebundener FFH-Arten aus der Gruppe der Käfer und Säugetiere 
(z. B. Biber, Fischotter) sowie Mollusken (Schnecken, Muscheln) kann anhand der geringen Wasser-
qualität und der eingeschränkten Durchgängigkeit sowie anhand von Verbreitungskarten des Bundam-
tes für Naturschutz im Plangebiet und der Umgebung ausgeschlossen werden.  
 
Ein Vorkommen von Reptilien ist im Plangebiet aufgrund des starken Bewuchses nicht zu erwarten. 
Die Marsch ist bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Moore) arm an Reptilien. Im Landschaftsrahmenplan 
sind im gesamten Alten Land keine wichtigen Bereiche für Reptilien ausgewiesen.  
Auch ein Vorkommen von FFH-Arten, die Gehölzstrukturen benötigen, wie z.B. Eremit und Heldbock 
oder die Haselmaus, ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen im Betrachtungsraum auszuschließen.  
Weitere in Niedersachsen grundsätzlich verbreitete Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie kom-
men aufgrund der Zusammensetzung der Biotope und des darauf liegenden Nutzungsdrucks im Plan-
gebiet nicht vor.  
 

2.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Gemäß § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG ist 
Boden zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts so zu er-
halten, dass er seine Funktion im Naturhaushalt erfüllen kann. Nicht mehr genutzte, versiegelte Flä-
chen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Renaturierung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der 
natürlichen Entwicklung zu überlassen. 
Durch die enge Verzahnung des Bodens mit den anderen Umweltmedien ergeben sich vielfältige 
Wechselwirkungen. So ist der Boden u. a. wegen seiner Leistungen für weitere Schutzgüter (z. B. 
Grundwasser) erhaltenswert. 
 
Bestand 
Der überwiegende Teil des Plangebiets ist bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzt und nicht 
versiegelt. Die Flächen im nördlichen Teil des Plangebietes sind durch Einzelhausbebauung versiegelt.  
Ausgangsmaterial der Bodenbildung im Plangebiet waren gemäß Geologischer Übersichtskarte peri-
marine, tonige Ablagerungen, die schluffige und feinsandige Anteile aufweisen (fluviatile Gezeitenab-
lagerung). Im Zuge der Pedogenese entwickelte sich daraus eine feuchte, stellenweise nasse, grund-
wasserbeeinflusste Flussmarsch. Die vorherrschende Bodenart ist laut der Bodenkarte des Land-
schaftsplans Marschhufenboden über Kleimarsch. Generell sind Marschböden durch den hohen Fei-
nerdeanteil von Natur aus besonders nährstoffreich und haben eine große Transformationskapazität 
z.B. gegenüber Schadstoffen. Aufgrund des dichten Bodengefüges, der geringen Durchlässigkeit für 
Wasser und der hohen Bindigkeit sind sie schwer zu bearbeiten, weisen jedoch ein hohes Ertragspo-
tenzial auf. 
Die Böden des Plangebietes liegen außerhalb der Suchräume für schutzwürdige Böden mit hoher na-
türlicher Fruchtbarkeit. 
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Die unversiegelten Bodenflächen des Betrachtungsraums sind größtenteils durch die Nutzung für den 
Obstanbau in ihrer Natürlichkeit überformt. Es handelt sich um Böden mit allgemeiner Bedeutung. 
 
Auswirkungen 
Die Überbauung und Versiegelung durch die Wohnbebauung der bisher unbebauten Flächen führt real 
zu einer Beeinträchtigung bzw. zu einem weitgehenden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen und 
zu einem Flächenverbrauch. Bodenverbrauch ist bei der Schaffung von Bauflächen in der Regel unver-
meidbar. Er kann jedoch durch eine flächensparende Ausweisung und eine Begrenzung der Versiege-
lung auf das unerlässliche Maß eingeschränkt werden. Zur Vermeidung übermäßiger Bodenversiege-
lung wird die GRZ im allgemeinen Wohngebiet auf 0,3 begrenzt. Dies entspricht einer zulässigen Ver-
siegelung von maximal 30 %. Die mit dem Boden verknüpften Funktionen gehen auf dem versiegelten 
Flächenanteil verloren.  
Insgesamt müssen die Belastungen des Schutzgutes Boden als erheblich eingestuft und entsprechend 
ausgeglichen werden. Der Ausgleich für die neuversiegelten Flächen erfolgt im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

2.4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer sowie das Grundwasser. Gemäß § 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu sichern. Vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen sollen 
unterbleiben. Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG sind Meeres- und Binnengewässer vor Beein-
trächtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten. 
Insbesondere gilt dies für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sons-
tigen Rückhalteflächen. Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu 
erfolgen. Dem vorsorgenden Grundwasserschutz sowie einem ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss-
haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung zu tra-
gen. Für das Grundwasser sind die unversiegelten Bereiche von ökologischem Wert, da sie potentiell 
für die Grundwasserneubildung von Bedeutung sein können. 
 
Bestand 
Im Landschaftsplan der Samtgemeinde Lühe sind die Gräben des Geltungsbereichs nicht eingezeich-
net. Im Plangebiet bestehen keine natürlichen Oberflächengewässer. Das Plangebiet wird im Westen 
und Osten durch Gräben in Nord-Süd-Richtung begrenzt, die zur Entwässerung der Obstbauflächen 
dienen. Aufgrund der Morphologie und der geringen Austauschraten ist die Wasserqualität der Gräben 
als eutroph einzustufen. Aufgrund der Gewässerbelastung wird den Graben im Plangebiet hinsichtlich 
des Bewertungskriteriums Natürlichkeitsgrad die Wertstufe III (von allgemeiner Bedeutung für den 
Naturschutz) zugeordnet. Das verlandende Grabenbett ist vollständig mit Hochstauden und Röhricht 
bewachsen und die Gräben sind periodisch wasserführend. 
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Gemäß der Hydrogeologischen Karte von Niedersachsen3 wurde für den nördlichen Flächenanteil in 
Bezug auf die Grundwasserneubildungsrate die Wertstufe 2 (50 - 100 mm/a) bzw. 1 (0 - 50 mm/a) 
festgestellt. Im südlichen Bereich ist eine Grundwasserzehrung verzeichnet. 
Für das Schutzgut Grundwasser sind die unversiegelten Bereiche des Plangebietes aufgrund der vor-
herrschenden landwirtschaftlichen Nutzung von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz (Wert-
stufe III). Die bereits vollständig versiegelten Flächen des Plangebietes sind hingegen von geringer Be-
deutung für den Naturschutz (Wertstufe I). Entsprechende Maßnahmen zur Regenrückhaltung z. B. in 
Form eines Regenrückhaltebeckens sind vorzusehen. 
 
Auswirkungen 
Für das Grundwasser bedeutet die Zunahme versiegelter bzw. bebauter Fläche im Betrachtungsraum 
eine Veränderung des natürlichen Wasserkreislaufes durch die Erhöhung des Oberflächenabflusses bei 
gleichzeitigem Entzug von Sickerwasser. Zudem wird die Filter- und Pufferfunktion des Bodens für das 
Grundwasser unter den versiegelten Flächen unmöglich gemacht. Die Verringerung der Grundwasser-
neubildung ist als erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes einzustufen. Die Kompensation 
der Eingriffsfolgen erfolgt über die zum Schutzgut Boden getroffenen Regelungen.  
Oberflächengewässer sind von dem Vorhaben ebenfalls teilweise betroffen. Der offene Graben an den 
westlichen Rand des Plangebietes wird geschlossen. Der Ausgleich muss sowohl für das Schutzgut Bo-
den als auch für Arten und Lebensgemeinschaften erfolgen, da die Biotope Wertstufe III beeinträchtigt 
werden. Zur Ausgleichsberechnung für die Eingriffe in die im Plangebiet vorhandene Grabenstruktur 
wird der Bewertungsrahmen für die Grabenverfüllungen im Alten Land von Dierking (2014) herange-
zogen. Der vorhandene Graben auf der östlichen Seite des Plangebiets wird nicht verändert.  
Durch die Erweiterung der vorhandenen versiegelten Flächen wird es zu einem erhöhten Regenwas-
seraufkommen im Gebiet kommen. Festsetzungen zum geregelten Abfluss werden entsprechend ge-
troffen. Dies ist notwendig, um die Entwässerungsanlagen zur Elbe hin nicht zu überlasten.  

2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen. Insbesondere gilt dies für Flächen mit günstiger lufthygienischer 
oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen. 
Wechselwirkungen bestehen mit den Schutzgütern Boden und Wasser. So können Luftschadstoffe als 
Depositionen aus der Atmosphäre in den Boden übergehen. Über den Luftpfad können auch schädli-
che Einwirkungen auf die Menschen übertragen werden. 
 
Bestand 
Im Bereich des Betrachtungsraums kann es aufgrund der Wärmespeicherfähigkeit der zukünftig befes-
tigten Flächen während austauschschwacher, bewölkungsarmer Wetterlagen zu einer stärkeren Auf-
wärmung der bodennahen Luftschichten kommen. Vorwiegend wird das Lokalklima jedoch von der 

 

3 Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1:50 000 - Grundwasserneubildung, Methode mGrowa18. Zur Verfügung ge-
stellt durch das LBEG - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie - Niedersachsen über den Niedersächsischen Bildungs-
server (NIBIS).  

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lbeg.niedersachsen.de%2F&ei=FQXQUpGRIYmdtQaAnoG4Cg&usg=AFQjCNEk9_Bv9l53DtBSScjBUPeflQgwMw&bvm=bv.59026428,d.Yms
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umgebenden Agrarnutzung dominiert. Die hohe Wärmekapazität der Gräben und die feuchten Tonbö-
den sorgt für einen Ausgleich der Temperaturextrema. Durch die zunehmende Polderung und groß-
räumige Dränierung der Obstanbauflächen im Alten Land ergeben sich jedoch negative Effekte für das 
Lokalklima. Durch die Verringerung der Feuchte erhöht sich beispielsweise die Frostgefahr. 
Die aktuelle Luftschadstoffsituation lässt sich anhand der Ergebnisse des Lufthygienischen Überwa-
chungssystems Niedersachsen (LÜN) abschätzen. Durch das LÜN erfolgt eine Überwachung und Er-
mittlung der allgemeinen flächendeckenden Luftqualität. Es liegen detaillierte Werte der Messstation 
„Altes Land“ (DENI063, Jork, Ostfeld) des LÜN vor, die sich in Luftlinie etwa 11,5 km südöstlich vom 
Plangebiet befindet. Die Messwerte dieser Station zur Überwachung der allgemeinen Luftgüte für das 
Jahr 20184 zeigen, dass die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2), Stickstoffoxide (NOx) und Fein-
staub nicht erreicht wurden.  
Bezogen auf das Schutzgut Klima und Luft weist das Plangebiet hinsichtlich der bioklimatisch bedeut-
samen Faktoren Frischluftbildung, Luftfilterung und Kaltluftentstehung eine allgemeine Bedeutung für 
den Naturschutz auf. 
 
Auswirkungen 
Infolge der Bebauung werden keine besonderen Klimaschutzfunktionen in erheblicher Weise gemin-
dert. Durch die Neubebauung ergibt sich jedoch eine Beeinflussung des Mikroklimas durch die Zu-
nahme der Versiegelung, d. h. es kann im Plangebiet aufgrund der Wärmespeicherfähigkeit der zu-
künftig versiegelten Flächen zu einer stärkeren Aufwärmung der bodennahen Luftschichten kommen.  
Insgesamt sind die Auswirkungen auf die von der Bebauung betroffenen Flächen nicht als erheblich 
anzusehen. Der weitere Verlust von Freiland ist aber im Zusammenhang mit der fortschreitenden Be-
bauung für das Klima der Gemeinde Hollern-Twielenfleth von Bedeutung. Kompensationsmaßnahmen 
werden nicht erforderlich, dennoch erfolgt durch die Ausgleichsmaßnahmen für die Schutzgüter Bo-
den sowie Arten und Lebensgemeinschaften gleichwohl eine Verbesserung von Luft und Klima. 
 

2.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der 
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und 
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. Die Qualität des Landschafts- sowie 
Ortsbildes ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen und die Erholungsfunktion der Landschaft. 
Diese Wechselwirkungen wurden bereits beim Schutzgut Mensch angesprochen.  
 
Bestand 
Laut Landschaftsbildkarte des Landschaftsplans der Samtgemeinde Lühe ist das Plangebiet als ein dörf-
licher Bereich und intensiver Obstanbau gekennzeichnet und weist als Landschaftsbildeinheit eine 

 
4 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle Luftreinhaltung, Lärm und Gefahrstoffe - Luft-
hygienisches Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN) (Hrsg.) (2020): Luftqualitätsüberwachung in Niedersachsen. Jahres-
bericht 2019, Kurzfassung.  
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mittlere Bedeutung auf. Die aktuelle Qualität des Landschaftsbildes innerhalb und um das Plangebiet 
wird durch intensive landwirtschaftliche Nutzung und dem Siedlungsgebiet westlich der Straße „Müh-
lenweg“ bestimmt. Entsprechend stellt der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade in seiner 
Bestandskarte für das Plangebiet und die Umgebung keine wichtigen Bereiche für die Eigenart, Vielfalt 
und Schönheit der Landschaft dar. Naturraumtypische Obstbaumbestände aus älteren Hochstämmen 
als Zeugen einer alten, extensiv genutzten Kulturlandschaft sind im Plangebiet und auch im näheren 
Umfeld nicht anzutreffen. Durch das bereits bestehende Wohngebiet nördlich des Plangebiets wird 
die Überprägung des Landschaftsbildes durch die menschliche Nutzung zusätzlich deutlich. Bei der be-
stehenden Bebauung handelt es sich um ein zwei Einzelhäuser, die nicht dem traditionellen Ortsbild 
des Alten Landes entsprechen. 
 
Auswirkungen 
Durch die Planung erfolgt keine Inanspruchnahme von Gebieten von besonderer Bedeutung für das 
Landschafts- und Ortsbild. Das Bild der Kulturlandschaft erfährt durch die geplante Errichtung des 
Wohngebiets auf einer derzeitig landwirtschaftlich benutzenden Fläche eine nachhaltige Veränderung.  
Nach der Realisierung der Planung werden bauliche Strukturen vorherrschen und das weitere Vordrin-
gen in bisher herkömmlich genutzte Kulturlandschaft signalisiert zusätzlichen Landschaftsverbrauch.  
Der durch den B-Plan ermöglichte, für das Alte Land ortsuntypische Gebäudetyp „Toskana-Haus“ wirkt 
sich zudem störend auf die historische Kontinuität des Orts-/ Landschaftsbildes aus.  
Insgesamt ist das geplante Vorhaben als Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft zu werten. Die 
vorgesehene Höhenbeschränkung der geplanten Wohngebäude und die aufgelockerte Bebauungs-
dichte mindern jedoch die Auswirkungen. Der B-Plan wird zudem außerhalb der Gestaltungssatzung 
für die historischen Ortsteile der Gemeinde realisiert. Angesichts der mittleren Bedeutung des be-
troffenen Landschaftsbildes und der vorhandenen Vorbelastungen durch die angrenzend bestehende 
Bebauung werden die Beeinträchtigungen als nicht erheblich eingestuft.  
 

2.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere Naturlandschaften und historisch 
gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. Dies gilt auch für die Umgebung 
geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der 
Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich ist. Kulturdenkmale im Sinne des § 3 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) sind Baudenkmale, Bodendenkmale und beweg-
liche Denkmale. Für alle Kulturdenkmale besteht die Pflicht zur Erhaltung, Pflege und Schutz vor Ge-
fährdungen (§ 6 NDSchG). Eine besondere Bedeutung hat außerdem der Schutz des Umfeldes der Kul-
turgüter. Für das Plangebiet sind bisher weder archäologische Bodendenkmale noch andere ur- und 
frühgeschichtliche Fundplätze bekannt. 
Bestand 
Für das Plangebiet sind bisher weder archäologische Bodendenkmale noch andere ur- und frühge-
schichtliche Fundplätze bekannt. Gemäß Flächennutzungsplan sind das Wohnwirtschaftsgebäude Am 
Deich Nr. 18, das Wohnhaus Mühlenstraße Nr. 13 und das Wohnwirtschaftsgebäude Am Deich Nr. 31 
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als Baudenkmal gekennzeichnet. Die als Galerieholländer gebaute Windmühle „Venti-Amica“ (Müh-
lenstraße Nr. 16), und die St. Marien-Kirche (Hörne 19) westlich sowie nordwestlich des Plangebietes 
werden ebenfalls als Baudenkmal geführt. Darüber hinaus sind im Denkmalatlas Niedersachsens (NLD 
2020) das Schöpfwerk (Am Deich 14) nordöstlich des Plangebietes und das Wohnwirtschaftsgebäude 
in Twielenflether Chaussee 62, nordwestlich des Plangebietes, als Baudenkmal gekennzeichnet.  
Die Gemeinde Hollern-Twielenfleth liegt in der Kulturlandschaft Altes Land. Laut Raumordnungspro-
gramm sind die Kulturlandschaften des Alten Landes zu erhalten und zu pflegen. Planungen sind auf 
die typischen Kennzeichen der Kulturlandschaften abzustimmen. Die Siedlungen bestehen aus Deich- 
und Marschhufendörfern mit angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, die fast ausschließlich dem 
Obstbau dienen. Die Landschaft ist durch Offenheit und Weite geprägt. Durch Gräben gegliederte ge-
schlossene Obstbaumflächen ergeben ein weitgehend einheitliches Bild, in dem vertikale Elemente, 
wie z. B. Kirchtürme, deutlich sichtbar werden.  
 
Auswirkungen 
Eine Beeinträchtigung geschützter Denkmäler und sonstiger schützenswerter Kultur- und Sachobjekte 
ist nicht erkennbar. Die geplante Bebauung hat wegen des nahtlosen Anschlusses an den bereits be-
stehenden Neubaugebiet keinen erheblichen Zersiedelungseffekt zur Folge. Ebenso ist keine nennens-
werte Beeinträchtigung der historischen Kulturlandschaft Altes Land zu erwarten. Die vergleichsweise 
geringe Flächeninanspruchnahme und eine über Festsetzungen geregelte Höhenbeschränkung der 
baulichen Anlagen verhindern dies. Landwirtschaftliche Nutzflächen als planungsrelevante Sachgüter 
sind wegen des direkten Anschlusses der neuen baulichen Anlage in nur geringem Maße betroffen und 
deren Verlust wird daher ebenfalls als von geringer Erheblichkeit eingestuft. 
 

2.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Die Wechselwirkungen sind abhängig von den Wechselbeziehungen, das heißt den Wirkungszusam-
menhängen zwischen den einzelnen Schutzgütern oder auch innerhalb von Schutzgütern. 
Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, die aufgrund besonderer 
ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen 
und in der Regel nicht oder nur über einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kom-
men im Plangebiet nicht vor. 
 

3 Eingriffsbilanzierung 

Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Ausgleichsberechnung erfolgt 
nach den Vorgaben des Merkblattes „Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei 
Bauleitplanverfahren im Landkreis Stade“. Es handelt sich um eine Anpassung an das niedersächsische 
Bewertungsmodell nach Breuer (2003). Demnach ist die Versiegelung von Böden allgemeiner Bedeu-
tung mit dem Faktor 1:0.5 zu kompensieren. Der Verlust von Biotopflächen ab Wertstufe III (allge-
meine bis besondere Bedeutung) hat darüber hinaus einen Ausgleichsbedarf für die Beeinträchtigung 
von Arten und Lebensgemeinschaften zur Folge. Im Plangebiet befindet sich ein Nährstoffreicher Gra-
ben der zu Biotoptypen der Wertstufe III einzustufen ist. Demnach ist eine Kompensation für die Be-
einträchtigung von Arten und Lebensgemeinschaften im Verhältnis 1:1 notwendig.  
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Tabelle 4: Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs für unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden 

Größe und Wert der  
betroffenen Bereiche 

Das WA der 1 Ä. des B-Plans 16, hat eine Größe von 20.185 m² - 190 m² Graben, 
der gesondert kompensiert wird = 19.995 m² und weist Böden von allgemeiner 
Bedeutung auf. Von 19.995 m² sind 828 m² durch Wohnhäuser im Bestand ver-
siegelt. Daraus ergibt sich 19.167 m2. 
Die Straßenverkehrsfläche mit 5.250 m² - 593 m² Graben, der gesondert kom-
pensiert wird = 4.657 m² und weist Boden von allgemeiner Bedeutung auf. Von 
4.657 m² sind 1.981 m² durch vorhandene Straße im Bestand versiegelt. Daraus 
ergibt sich 2.676 m2. 
1.295 m²Boden von allgemeiner Bedeutung für ein technisch gestaltetes Regen-
rückhaltebecken auf Privat Grünfläche mit Zweckbestimmung Regenrückhalte-
becken südlich der WA. 
Grabenverfüllung von 190 m²+ 593 m²+ 58 m²= 841 m² 
780 m² Boden von allgemeiner Bedeutung für Gestaltung einen Regenrückhalte-
becken südlich des WA. 

Voraussichtliche 
Beeinträchtigungen 

Im WA wird eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Hieraus ergibt sich eine mögliche Ge-
samtversiegelung von: 20.185 m2 x 0,3 = 6.055,5 m2. Von diesen sind bereits 
828 m2 im Bestand versiegelt (Einzelhäuser im nördlichen Bereich). Die zuläs-
sige Neuversiegelung beträgt somit 5.227,5 m2 (6.055,5 m2 zul. Gesamtversiege-
lung – 828 m2 Versiegelung im Bestand= 5.227,5 m2). 
Zulässige Neuversiegelung Straßenverkehrsfläche 100% von 2.676 m2. 
780 m2 zur Herstellung eines Regenrückhaltebeckens.  
593 m2 Grabenverfüllung für die die Straßenverkehrsfläche und 190 m2 für all-
gemeines Wohngebiet. 

Kompensationsbedarf WA: Bei einer Neuversiegelung von Böden von allgemeiner Bedeutung sind im 
Verhältnis von 1:0,5 für versiegelte Flächen Kompensationsflächen bereitzustel-
len. Folgender Ausgleichsbedarf ist erforderlich: 5.227,5 m² x 0,5 = 2.613,75 m², 
gerundet 2.614 m², 
Straßenverkehrsfläche:  2.676 m2x 0,5 = 1.338 m². 
Graben: siehe gesonderte Rechnung unten. 
Regenrückhaltung:780 m2 x 0,5 = 390 m². 
Es ergibt sich insgesamt aus der Summe 2.614 m2 + 1.338 m² + 390 m² ein Aus-
gleichsbedarf für das Schutzgut Boden von 4.342 m².  

Ausgleichsbedarf für Grabenverfüllung gemäß Bewertungsrahmen (1:1) 

Größe und Wert der be-
troffenen Bereiche 

Graben mit der Wertstufe III nach Dierking (2014) 

Voraussichtliche Beeinträch-
tigungen 

Grabenverfüllung von 190 m2 + 593 m2 = 7832 Graben mit der Wertstufe III. 

Kompensationsbedarf Gemäß Bewertungsrahmen sind Gräben der Wertstufe III im Verhältnis 1:1 aus-
zugleichen. Folgender Ausgleich ist erforderlich 783 m2 x 1,0 = 783 m2 gemäß 
Bewertungsrahmen für Grabenverfüllungen im Alten Land nach Dierking (2014). 

Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Größe und Wert der  
betroffenen Bereiche 

Durch geplante allgemeine Wohnbebauung (WA) werden keine Biotope Wert-
stufe III beeinträchtigt. 
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Für die geplante Straßenverkehrsfläche wird 470 m2 Halbruderale Gras- und 
Staudenflur mittlerer Standorte (Wertstufe III) überplant.  

Voraussichtliche 
Beeinträchtigungen 

Für die geplante Straßenverkehrsfläche werden 470 m2 Halbruderale Gras- und 
Staudenflur mittlerer Standorte (Wertstufe III) überplant. 
Durch die geplante Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Regenrückhalte-
becken wird der Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Stand-
orte (Wertstufe III) nicht beeinträchtigt. 

Kompensationsbedarf Für den Verlust der folgenden im Planbereich befindlichen Biotope ist eine 
Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich, da sie die Wertstufe III aufweisen: 
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 
- ca. 470 m2  

Ausgleichsbedarf insgesamt 

Ausgleichsbedarf  
insgesamt 

Der erforderliche Ausgleich für das Schutzgut Boden beträgt 4.342 m². 
Grabenverfüllung: 783 m2. 
Für das Schutzgut Arten u. Lebensgemeinschaften 470 m². 
Insgesamt beträgt der Ausgleichsbedarf 5.595 m² 

Ausgleichsmaßnahmen Der Ausgleichsbedarf von 5.595 m² wird als externer Ausgleich über ein Öko-
konto realisiert.  

 

4 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

4.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Für die Bauphase können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hierzu greifen die Regelungen 
der nachgelagerten Genehmigungsebenen, sodass eventuelle Umweltauswirkungen aufgrund der Um-
setzung der Planung wirksam vermieden werden können. 

4.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können keine de-
taillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch 
entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt. 

4.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vorhaben ver-
wendet werden, können keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der Planebene nicht abseh-
bare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 

4.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Katastrophen 
ausgeht. Im Umfeld des Betrachtungsraums befinden sich auch keine Gebiete oder Anlagen von denen 
eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Betrachtungsraum ausgeht. 
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5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung  

Ohne Baugebietsentwicklung würde das Gelände weiterhin als Obstanbaufläche bewirtschaftet wer-
den. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung wären weiterhin Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden und Wasser zu erwarten. Gleichbleibende Auswirkungen würden sich auf die übri-
gen Schutzgüter (Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und Klima, Landschafts- und Ortsbild, Kulturgüter 
und Sonstige Sachgüter) einstellen.  
Um den Bedarf an Wohngebieten zu decken, wären anderweitig Flächen auszuweisen. Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild wären dann an anderen Standorten im Außenbereich zu ver-
zeichnen. Der ausgewählte Standort angrenzend an dem bestehenden Wohngebiet ist ein zur Realisie-
rung der Planungsinhalte vergleichsweise konfliktarmer Standort. 

6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Für das anstehende Bauleitplanverfahren ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB sind die 
Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der planerischen Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

6.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Folgt nach frühzeitiger Beteiligung.  
 

Tabelle 5: Übersicht über die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG und erforderliche Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Arten-
gruppe 

Abs. 1 Nr. 1 
(Verletzung, Tötung etc.) 

Abs. 1 Nr. 2 
(erhebliche 
Störung) 

Abs. 1 Nr. 3 u. 4 (Entnahme oder Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten/ Entnahme von Pflanzen und Zerstö-
rung ihrer Standorte) 

Brutvögel 
 

Vermeidung erforderlich: Bau-
feldräumung, Rodungen von Ge-
hölzen und Abriss von Gebäu-
den außerhalb der Brutzeit (1.3. 
bis 30.9.); andernfalls fachkundi-
ger Nachweis, dass keine beset-
zen Nester gefährdet sind. 

nicht erfüllt nicht erfüllt 
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Arten-
gruppe 

Abs. 1 Nr. 1 
(Verletzung, Tötung etc.) 

Abs. 1 Nr. 2 
(erhebliche 
Störung) 

Abs. 1 Nr. 3 u. 4 (Entnahme oder Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten/ Entnahme von Pflanzen und Zerstö-
rung ihrer Standorte) 

Fleder-
mäuse 
 

Vermeidung erforderlich: Win-
terquartiere ausgeschlossen, 
Zwischenquartiere jedoch mög-
lich; daher Abriss von Gebäuden 
nur innerhalb der Überwinte-
rungszeit (1.12. bis 28.2.); an-
dernfalls fachkundiger Nach-
weis, dass kein Besatz vorhan-
den ist.  

nicht erfüllt nicht erfüllt 

Weitere 
Tierarten  

Verbotstatbestände nicht erfüllt, da kein Vorkommen weiterer Tierarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie 

Pflanzen-
arten 

Verbotstatbestände nicht erfüllt, da kein Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie  

 

6.2 Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich 

Der erforderliche Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden beträgt 4.342 m². Der Kompensationsbe-
darf für die Schutzgüter Arten- und Lebensgemeinschaften umfasst 470 m2. Für die Grabenverfüllung 
müssen 783 m2 ausgeglichen werden. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf auf einer Fläche 
von 5.595 m².  
 

6.2.1 Interne Ausgleichsmaßnahme 

Folgt nach frühzeitiger Beteiligung.  
 

6.2.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

 
Folgt nach frühzeitiger Beteiligung.  

 

7 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe ist das Plangebiet bereits als Wohnbau-
fläche dargestellt.  
Mit der Standortauswahl erfolgt die Inanspruchnahme einer Fläche am Ortsrand in Anlehnung an ein 
gegenüberliegendes bestehendes Wohngebiet (Bebauungsplan Nr. 2 „Am Mühlenweg“ aus dem Jahre 
1968). Die weitere Baulandbereitstellung vervollständigt hier die bereits seit längerer Zeit begonnene 
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Siedlungsentwicklung und rundet das bestehende Wohnbaugebiet ab. Darüber hinaus besteht eine 
verkehrliche Lagegunst durch die Lage am bestehenden Mühlenweg.  

8 Zusätzliche Angaben 

8.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten 

Verwendete Fachgutachten und technische Verfahren 
Der Umweltprüfung liegen als Fachgutachten der Landschaftsplan der Samtgemeinde Lühe (2018), der 
Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade (2014) sowie die Unterlagen zum B-Plan 16 zugrunde. 
Die relevanten Inhalte dieser Arbeiten sind in diesem Umweltbericht eingeflossen.  
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Ausgleichsberechnung ist nach 
den Vorgaben des Merkblattes „Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Bauleit-
planverfahren im Landkreis Stade“ erfolgt. Es handelt sich um eine Anpassung an das niedersächsische 
Bewertungsmodell nach Breuer (2003). 
 
Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für die Umweltprüfung. 
Insbesondere haben sich keine technischen Lücken oder fehlende Kenntnisse ergeben. 

8.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen infolge der 
Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung 
nach Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlas-
ten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. weiterer Regelungen.  
Die Gemeinde Hollern-Twielenfleth setzt die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stade über 
die fachgerechte Umsetzung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen in Kenntnis. 

8.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht beschreibt und bewertet die ermittelten voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen für das Bauleitplanverfahren nach dem Baugesetzbuch. Er stellt selbst keine Ab-
wägung mit anderen Belangen, sondern die fachliche Bewertung der Umweltbelange dar. Gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu be-
rücksichtigen. Im Rahmen dieser rechtlichen Abwägung sind die Umweltbelange mit den anderen öf-
fentlichen und privaten Belangen gegeneinander und untereinander gerecht zu bewerten. 
Das Plangebiet ist weitestgehend identisch mit dem Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 16 „Östlich des Mühlenweges“, der mit dieser Planänderung komplett überplant wird. Der 
Bebauungsplan Nr. 16 wird nicht aufgehoben. Im Falle einer Unwirksamkeit der 1. Änderung erlangt 
der Bebauungsplan Nr. 16. wieder Rechtskraft.  
Mit der 1. Änderung des B-Plans Nr. 16 und dem dazugehörigen Umweltbericht wird die Voraussetzung 
für eine Wohnbebauung geschaffen. Derzeit überwiegend als Obstbaumplantage genutzte Fläche soll 
im Wohngebiet umgewandelt werden. Zwei Wohngebäude sind bereits auf Grundlage der Festsetzun-
gen des bestehenden B-Plans errichtet worden. 
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Die sich unter Beachtung der planerischen Vorgaben des Umweltschutzes und unter Berücksichtigung 
des Bestandes und der gegebenen Vorbelastungen sowie der Art und Ausgestaltung der städtebauli-
chen Planung ergebenden Auswirkungen für die jeweiligen Schutzgüter sind in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst. 
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen sind unter Berücksichtigung verschiedener Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen insgesamt betrachtet überwiegend von nur geringer Erheblichkeit. 
Hauptsächlich resultiert dies aus der anthropogenen Vorbelastung der Flächen durch die bestehende 
Nutzung als landwirtschaftliche Fläche. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Umset-
zung des B-Plans zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser sowie Tiere 
und Pflanzen führt.  
Der erforderliche Ausgleich beträgt insgesamt 5.595 m². Er kann nicht innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches des B-Plans realisiert werden. Es ist demnach auch eine externe Kompensation nötig.  
Darüber hinaus beinhaltet der Umweltbericht eine artenschutzrechtliche Prüfung. Diese ergab, dass 
die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermeidbar sind. Zur Vermeidung des Tötungstat-
bestandes sind im Hinblick auf die potenziell vorkommenden Brutvögel und Fledermäuse Bauzeitrege-
lungen und ggf. ein näheres Untersuchen der zu rodenden Gehölze (und ggf. Gebäude) erforderlich. 
Aus gutachterlicher Sicht stehen nach Einhaltung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine jetzt 
erkennbaren Verbotstatbestände den Planungen entgegen. 
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Tabelle 6: Zusammenfassende Beschreibung der möglichen Auswirkungen des Vorhabens 

Beschreibung der möglichen 
Auswirkungen des Vorhabens 

voraussichtlich  
erheblich positiv 
(+), negativ (-) 

voraussichtlich 
nicht erheblich (o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 
Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnsiedlung durch hinzu-
kommenden Zufahrtverkehr 

 O 

Zusatzbelastung erhöhter Immissionen durch Verkehrslärm und 
Luftschadstoffe 

 O 

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch hinzukommenden 
Verkehr und zusätzliche Flächeninanspruchnahme 

 O 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
Lebensraumveränderungen durch den Verlust von Biotoptypen 
maximal der Wertstufe III  

-  

Schutzgut Boden und Fläche 
Beeinträchtigung bzw. Verlust der natürlichen Bodenfunktionen 
durch zusätzliche Bodenversiegelung 

-  

Versiegelung bisher unversiegelter Flächen -  
Schutzgut Wasser 
Erhöhung des Oberflächenabflusses aus dem Baugebiet -  
Beeinträchtigung bzw. Verlust von Filter- und Pufferfunktionen -  
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate -  
Schutzgut Luft und Klima 
Veränderung des Mikroklimas  O 
Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 
Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes  O 
Schutzgut Kultur- und Sonstige Sachgüter 
Verlust historisch gewachsener Kulturlandschaft  O 
Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche  O 
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